
Nutzungsvertrag
PROLAW
Zwischen
der Xaibo GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung,Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar Schweiz
– nachstehend „Anbieter“
genannt –

und
. . . . .
– nachstehend „Auftraggeber“ genannt –
- nachstehend gemeinsam „die Vertragsparteien“
genannt –

wird folgender Vertrag
geschlossen:

Art. 1 Vertragsgegenstand
Der Anbieter erbringt für den Auftraggeber SaaS-Dienstleistungen über das
Medium Internet im Bereich einer Rechtsanwaltssoftware im Umfang und zum
genauen Inhalt, wie er in den allgemeinen
Geschäftsbedingungen näher beschrieben ist. Die zu erbringenden
Dienstleistungen werden gemeinsam als „SaaS-Dienste“ bezeichnet.

Art. 2 Vergütung
Der Auftraggeber verpflichtet sich, für die Überlassung und Vermittlung der SaaS Dienste
das vereinbarte monatliche oder jährliche Entgelt zzgl. gesetzlicher MwSt.
zu bezahlen. Sofern nicht anders vereinbart, richtet sich die Vergütung zunächst
nach der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste des Anbieters;
deren Anpassungsmöglichkeit wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
näher dargelegt.

Art. 3 Laufzeit und Kündigung
1. Die Vertragslaufzeit sowie die Kündigungsfristen richten sich nach dem gebuchten Abonnementmodell. Sofern der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt wird, verlängert er sich automatisch um die ursprünglich vereinbarte Laufzeit.
2. Der Anbieter ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn der Kunde wesentliche vertragliche Pflichten, insbesondere die Zahlungspflichten, trotz Mahnung und Fristsetzung verletzt.
3. Eine Kündigung bedarf der Schriftform, um wirksam zu sein. Die Kündigung kann per E-Mail oder per Button erfolgen.
4. Die Vertragszeit beginnt mit Eröffnung des Zugangs für den Kunden zu dem jeweiligen Produkt.
Sie endet bei Laufzeitverträgen mit Ablauf der vereinbarten Laufzeit von 12 Monaten. Die Vertragslaufzeit verlängert sich bei diesen Verträgen um jeweils 12 Monate, wenn nicht eine der Parteien spätestens einen Monat vor Ablauf der Vertragslaufzeit der Verlängerung widerspricht, sofern nicht individuell Abweichendes vereinbart ist.
Sieht das Vertragsverhältnis die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung vor, endet es mit Ablauf der vereinbarten Kündigungsfrist.
Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund ist beiden Parteien vorbehalten. Ein wichtiger Grund für Xaibo ist insbesondere Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Entgeltes. Im Falle der berechtigten außerordentlichen Kündigung durch Xaibo steht Xaibo ein Schadenersatzanspruch zu wegen entgangener Vergütungsansprüche (unter Berücksichtigung des Ersparten); als Schadensersatz bei Laufzeitverträgen vereinbaren die Vertragslaufzeit pauschal 90 % der vereinbarten festen Vergütung bis zum Ablauf der ursprünglich vorgesehenen Vertragslaufzeit, wobei es Xaibo unbenommen bleibt, einen nachweislich höheren Schaden geltend zu machen. Dem Kunden obliegt ggf. der Nachweis, dass Xaibo einen geringeren Schaden erlitten habe. Der Nachweis des Zugangs von Kündigung und Widerspruch obliegt dem jeweils Erklärenden.



Art. 4 Ergänzende Bestimmungen
Ergänzend zu diesen Regelungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst deren Anlagen, sowie der ebenfalls als Anlage beigefügte Vertrag über Auftragsverarbeitung. Mit
Vertragsschluss bestätigt der Auftraggeber, dass er diese AGB nebst ihren Anlagen
sowie den Auftragsverarbeitungsvertrag zur Kenntnis genommen und gelesen
sowie verstanden hat und ihrem Inhalt vollumfänglich einverstanden ist.
